
 
 
 
 
 

Mitteilungsblatt der Stadt Rothenfels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe September 2021       27.08.2021 
 

T E R M I N K A L E N D E R 
 

Wanderung der Seniorengruppe –Spessartbund Mittwoch, 01.09.2021 
Jahreshauptversammlung FFW Bergrothenfels Freitag, 03.09.2021 
Abfuhr der blauen Papiertonne:    Freitag, 03.09.2021 
Mitgliederversammlung FFW Rothenfels  Freitag, 10.09.2021 
Familienwanderung– Spessartbund   Sonntag, 12.09.2021 
Schulbeginn an der GS Hafenlohr   Dienstag, 14.09.2021 
Feuershow auf Burg Rothenfels    16.-19.09.2021 
Probealarm:       Samstag, 18.09.2021 
Abfuhr der DSD-Säcke:       Freitag, 24.09.2021 
Bundestagswahl      Sonntag, 26.09.2021 
„Kuchen to go“ – Kindergarten St. Josef   Sonntag, 26.09.2021 
Altpapiersammlung Jugendfeuerwehr   Samstag, 23.10.2021 
 
 
Bis 17.09.2021 ist die Stadtverwaltung nur nach Terminvereinbarung erreichbar!  
Bitte beachten. 
 
 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
 
Besuch im Rathaus nur mit FFP2-Maske.  

 

Rothenfels Rathaus:  
Dienstag: 09.00 – 11.00 Uhr, Donnerstag: 17.30 – 18.30 Uhr 

 

Bürgerstunde in Bergrothenfels: 
jeden 1. Dienstag im Monat 17.15 – 18.15 Uhr in der ehemaligen Raiffeisenbank 
 

 
Herausgegeben von der Stadt Rothenfels, Rathaus, Tel. 09393/409, im Selbstverlag 

1. Bürgermeister Michael Gram Telefon: 0160/4350047 
e-mail: Stadtverwaltung@rothenfels.de     internet: www.rothenfels.de  

 e-mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-marktheidenfeld.de 
Telefonnummer für die Seewiesenhalle in Bergrothenfels: 0151/21250775 

Kontoverbindungen: Raiba MSP IBAN: DE37 7906 9150 0008 8448 36, BIC: GENODEF1GEM 
Sparkasse Mainfranken IBAN: DE54 790 500 000 000 220 426, BIC: BYLADEM1SWU 

Forstdienststelle, Herr Huckle, Telefon 09391/9182512 oder 0173/8638653 
Jagdpächter: Matthias Harth 0171-444 55 99 

Sprechzeiten: Donnerstag 15.30 – 17.00 Uhr im VG-Gebäude/Anbau 



INFORMATIONEN DER STADT 
 
Öffentliche Stadtratssitzung 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Stadtratssitzungen werden durch Aushang in den 
gemeindlichen Schaukästen in Rothenfels und Bergrothenfels bekannt gemacht. Bitte 
auch die Veröffentlichungen in der Presse verfolgen. 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern Würzburg bietet regelmäßig für 
Versicherte im Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld,  
Petzoltstr. 21 Auskunfts- und Beratungstermine an. 
 
Wir bitten Sie, Termine vormittags unter Angabe der Versicherungsnummer,  
Tel. 09391/6007-106 zu vereinbaren. 
 
Bitte bringen Sie zur Beratung Ihre Ausweispapiere mit. Auskünfte für eine andere 
Person können nur bei Vorlage einer Vollmacht erteilt werden. 
 
 
Stadtverwaltung  in  der Ferienzeit  eingeschränkt   erreichbar! 
 

Im Zeitraum von Montag 16. August 2021,   bis   Freitag, 17. September 2021 
ist die Verwaltung der Stadt Rothenfels nur nach Terminvereinbarung erreichbar. Die 
regulären Öffnungszeiten für das Rathaus entfallen in diesem Zeitraum.  
Der Bürgermeister ist für Fragen und für die Vereinbarung von Gesprächsterminen  unter 
der Tel. 0160/4350047 oder per E-Mail: kontakt@rothenfels.de  erreichbar. 
 

Bürgerstunde in Bergrothenfels 
Am Dienstag 07. September 2021, findet die Bürgerstunde wie gewohnt von  
17.15 – 18.15 in der Raiffeisenbank statt. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft, Marktheidenfeld, Petzoltstraße 21, erreichen Sie unter 
Telefon: 09391/60070 zu den üblichen Öffnungszeiten.  
 
 
Redaktionsschluss für das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt 
Rothenfels ist jeweils der 15. des laufenden Monats. Bitte tragen Sie mit der 
rechtzeitigen Abgabe Ihre Termine dazu bei, dass Ihre Veranstaltung veröffentlicht 
werden kann.  
Texte können ggfs. auch direkt an die E-Mail-Adresse: amtsblatt.rothenfels@vgem-
marktheidenfeld.de geschickt werden. 
Anlagen für das Mitteilungsblatt bitte nur in folgenden Formaten übersenden: 
DIN A-4 als pdf-Datei, DIN A-5 oder andere als .doc oder .jpg. 

 
 
 
 
 
 
 



ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
 

 
 
01.09.2021  Wanderung der SENIORENGRUPPE 

Mittwoch - Tr.P.: 10.45 Uhr an der Mainstraße – mit Pkw nach Lengfurt, 
Parkplatz am Main 
 
Streckenverlauf der KALLMUTH-Wanderung: 
Durch Lengfurt bergan, über renaturierte Kiesgrube bis oberhalb des 
Steinbruchs des Zementwerkes. Weiter Gemarkung Homburg, Höhenweg 
oberhalb Weinlage Kallmuth. 
Zurück zum Ausgangspunkt. Fahrt nach Homburg, Vesper in der 
Heckenwirtschaft des Weingutes BLANK gegen 16.00 Uhr.  
Streckenlänge: ca. 13 km – Rucksackverpflegung! Höhenmeter: 300 
Wa.Fü: Ralf Reisinger 
 
 

12.09.2021  FAMILIEN-Wanderung – WALDLEHRPFAD Haibach 
   Treffen der Spessartbundfamilien! 

Tr.P.: 12.15 Uhr Mainstraße mit Pkw nach Haibach 
Wa.Fü.: Daria Schürmann gemeinsam mit Naturparkführer  
Tobias Schürmann 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

Wir suchen in den Orten der Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld eine Scheune, 

eine Garage oder einen unbewohnten Hof. 

 
Bitte alles anbieten, Miete oder Kauf möglich.  
 
Telefon: 0171-2421624 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Wassergruppe

Marktheidenfeld

19.08.2021

Pressemitteilung
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Fortführung  der

Chlorung  des  Trinkwassers

Nach  erneuter  Rücksprache  mit  dem

Gesundheitsamt  wurde  die  Weiterführung  der

Chlorung  des  Trinkwassers  aus  dem

Gewinnungsgebiet  Wachengrund  angeordnet.

Betroffen  sind  folgende  Bereiche:

Gemeinde  Hafenlohr  mit  Windheim

Stadt  Rothenfels  mit  Bergrothenfels

Straße  (oberhalb  Fichtenstraße),  Georg-Mayr-

Straße  1,  2 und  4 sowie  Brückenstraße  8.

Somit  kann  es in den  genannten  Bereichen

weiterhin  zu Geruchs-  und

Geschmacksveränderungen  des  Trinkwassers

kommen.

Wir  entschuldigen  uns  schon  jetzt  für  die

Unannehmlichkeiten  und  bedanken  uns  für  Ihr

Verständnis.



Wahlvordruck  G5

Verwaltungsgemeinschaft  Marktheidenfeld

VerwaItungsgemeinschaft

Wahlbekanntmachung

zur  Bundestagswahl

Am 26.09.2021  findet  die Bundestagswahl  statt.

Die Wahl  dauert  von  8 bis  18  uhr.

Die Gemeinde  ist in folgende  2 Wahlbezirke  eingeteilt.

Wahlbezirk  / Sonderwahlbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung  und  genaue  Anschrift barrierefrei

ja/nein

1 ST Rothenfels Rothenfels  - Rathaus-Kel-

ler: Hauptstraße  34,

97851 Rothenfels

ja

2 ST Bergrothenfels Bergrothenfels  - Schul-

saal:  Bergrothenfelser

Straße  42, 97851 Rothenfels

ja

§  Der  BriefwahIvorstand/Die  Briefwahlvorstände  tritt/treten  zur Ermittlung  des Briefwahlergebnis-

ses um 15.00  Uhr  in der  FOS/BOS,  Friedenstraße  44, 97828  Marktheidenfeld  zusammen.

Jede  wahlberechtigte  Person  kann  nur  in dem  Wahlraum  des  Wahlbezirks  wählen,  in dessen  Wähler-
verzeichnis  sie eingetragen  ist.

Die Wähler  und Wählerinnen  haben  ihre Wahlbenachrichtigung  und einen  amtlichen  Personalaus-

weis  oder  Reisepass  zur  Wahl  mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung  ist auf  Verlangen  bei der  Wahl  abzugeben.

Gewählt  wird mit amtlichen  Stimmzetteln.  Jeder  Wähler  und jede  Wählerin  erhält  bei Betreten  des
Wahlraums  einen  Stimmzettel  ausgehändigt.

Jeder  Wähler  und jede  Wählerin  hat eine  Erststimme  und  eine  Zweitstimme.

Der  Stimmzettel  enthält  jeweils  unter  fortlaufender  Nummer

a)  fürdieWahlimWahIkreisinschwarzemDruckdieNamenderBewerberundBewerberinnen

der  zugelassenen  Kreiswahlvorschläge  unter  Angabe  der Partei,  sofern  sie eine  Kurzbezeich-

nung  verwendet,  auch  dieser,  bei anderen  KreiswahlvorschIägen  außerdem  des  Kennworts  und

rechts  von  dem  Namen  jedes  Bewerbers  und jeder  Bewerberin  einen  Kreis  für  die Kennzeich-
nung,

b) für  die Wahl  nach  Landeslisten  in blauem  Druck  die Bezeichnung  der  Parteien,  sofern  sie eine

Kurzbezeichnung  verwenden,  auch  dieser,  und jeweils  die Namen  der  ersten  fünf  Bewerber

oder  Bewerberinnen  der  zugelassenen  Landeslisten  und  links  von  der  Parteibezeichnung  einen
Kreis  für  die Kennzeichnung.

Die wählende  Person  gibt

ihre Erststimme  in der  Weise  ab,

dass  sie auf  dem linken  Teil  des  Stimmzettels  (Schwarzdruck)  durch  ein in einen Kreis

gesetztes  Kreuz  oder  auf  andere  Weise  eindeutig  kenntlich  macht,  welchem  Bewerber  oder
welcher  Bewerberin  sie gelten  soll,



und  ihre  Zweitstimme  in der  Weise  ab,

dass  sie  auf  dem  rechten  Teil  des  Stimmzettels  (Blaudruck)  durch  ein in einen  Kreis  gesetz-

tes  Kreuz  oder  auf  andere  Weise  eindeutig  kenntlich  macht,  welcher  Landesliste  sie  gelten  soll.

Der  Stimmzettel  muss  von der  wählenden  Person  in einer  Wahlkabine  des  Wahlraums  oder  in einem

besonderen  Nebenraum  gekennzeichnet  und in der  Weise  gefaltet  werden,  dass  ihre  Stimmabgabe

nicht  erkennbar  ist.

In der  Wahlkabine  darf  nicht  fotografiert  oder  gefilmt  werden.

Die Wahlhandlung  sowie  die im Anschluss  an die Wahlhandlung  erfolgende  Ermittlung  und Feststel-

lung  des  Wahlergebnisses  im Wahlbezirk  sind  öffentlich.  Jede  Person  hat  Zutritt,  soweit  das  ohne

Beeinträchtigung  des  Wahlgeschäfts  möglich  ist.

Wähler  und  Wählerinnen,  die  einen  Wahlschein  haben,  können  an der  Wahl  im Wahlkreis,  in dem  der

Wahlschein  ausgestellt  ist,

a)

b)

durch  Stimmabgabe  in einem  beliebigen  Wahlbezirk  dieses  Wahlkreises

oder

durch  Briefwahl

teilnehmen.

Wer  durch  Briefwahl  wählen  will,  muss  sich  von der  Gemeinde  (VerwaItungsgemeinschaft)  einen

Wahlschein,  einen  amtlichen  Stimmzettel,  einen  amtlichen  Stimmzettelumschlag  sowie  einen  amtli-

chen  Wahlbriefumschlag  beschaffen  und seinen  Wahlbrief  mit dem  Stimmzettel  (im verschlossenen

StimmzettelumschIag)  und dem  unterschriebenen  Wahlschein  so rechtzeitig  der  auf  dem  Wahlbrief-

umschlag  angegebenen  Stelle  zuleiten,  dass  er dort  spätestens  am  Wahltag  bis  18  Uhr  eingeht.

Der  Wahlbrief  kann  auch  bei  der  angegebenen  Stelle  abgegeben  werden.

Jede  wahlberechtigte  Person  kann  ihr Wahlrecht  nur  einmal  und  nur  persönlich  ausüben.  Eine

Ausübung  des  Wahlrechts  durch  einen  Vertreter  anstelle  der  wahlberechtigten  Person  ist unzulässig

(§ 14  Abs.  4 des  Bundeswahlgesetzes).

Eine  wahlberechtigte  Person,  die des  Lesens  unkundig  oder  wegen  einer  Behinderung  an der  Abgabe

ihrer  Stimme  gehindert  ist, kann  sich  hierzu  der  Hilfe  einer  anderen  Person  bedienen.  Die  Hi1feleistung

ist auf  technische  Hilfe  bei der  Kundgabe  einer  von  der  wahlberechtigten  Person  selbst  getroffenen

und  geäußerten  Wahlentscheidung  beschränkt.  Unzulässig  ist  eine  Hilfeleistung,  die  unter  miss-

bräuchlicher  Einflussnahme  erfolgt,  die  selbstbestimmte  Willensbildung  oder  Entscheidung  der

wahlberechtigten  Person  ersetzt  oder  verändert  oder  wenn  ein  Interessenkonflikt  der  Hilfsper-

son  besteht  (§ 14Abs.  5 des  Bundeswahlgesetzes).

Wer  unbefugt  wählt  oder  sonst  ein unrichtiges  Ergebnis  einer  Wahl  herbeiführt  oder  das  Ergebnis

verfälscht,  wird  mit  Freiheitsstrafe  bis  zu fünf  Jahren  oder  mit  Geldstrafe  bestraft.  Unbe'fugt  wählt  auch,

werim  Rahmen  zulässiger  Assistenz  entgegen  derWahlentscheidung  des  Wahlberechtigten  oder  ohne

eine  geäußerte  Wahlentscheidung  des  Wahlberechtigten  eine  Stimme  abgibt.  Der  Versuch  ist strafbar

(§ 107a  Abs.1  und3  des  Strafgesetzbuches).

Datum

17.08.2C)21

Unterschrift  -

VE!.if!ALTUNGSGEMEINSCHAFT AAARKTHEIDENFElj)
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Wahlvordruck  G3

Vtuwsllungsgemeinschan

VerwaItungsgemeinschaft  Marktheidenfeld

Zutisffsndes  bltte ankreuzen  [g  oder In € ruckschrifk  ausfüllen

BEKANNTMACHUNG

über  das  Recht  auf  Einsicht  in das  Wählerverzeichnis

und  die  Erteilung  von  Wahlscheinen

für  die  Wahl  zum  Deutschen  Bundestag

am  26.  September  2021

1. Das Wählerverzeichnis  zur  Wahl  zum Deutschen  Bundestag  für die

Stadt  Rothenfels

wird in der  Zeit  von Montag,  6. September  2021,  bis Freitag,  "I O. September  2021 (20. bis 16. Tag

vor  der  Wahl)

während  der  allgemeinen  Öffnungszeiten  im/ in

der  VerwaItungsgemeinschaff  Marktheidenfeld,  Petzoltstraße  21, 97828  Marktheidenfeld,  Zimrner
2, Erdgeschoss  (barrierefrei)

Ralhaus/Dlenstslelle: Anschrlfl, Zlmmer-Nr.

für  Wahlberechtigte  zur  Einsichtnahme  bereit  gehalten.  Wahlberechtigte  können  die Richtigkeit  oder

Vollständigkeit  der zu ihrer  Person  im Wählerverzeichnis  eingetragenen  Daten  überprüfen.  Die Rich-

tigkeit  oder  Vollständigkeit  der Daten  von anderen  im Wählerverzeichnis  eingetragenen  Personen  kön-

nen Wahlberechtigte  nur überprüfen,  wenn  Tatsachen  glaubhaft  gemacht  werden,  aus denen  sich eine
Unrichtigkeit  oder  Unvollständigkeit  des WähIerverzeichnisses  ergeben  kann.  Das Recht  auT Überprü-

Tung besteht  nicht  hinsichtlich  der  Daten  von Wahlberechtigten,  für die im Melderegister  ein Sperrver-
merk  gemäß  den § 51 Absatz  1 des Bundesmeldegesetzes  eingetragen  ist.

Das Wählerverzeichnis  wird im automatisierten  Verfahren  geführt;  die Einsichtnahme  ist durch  ein
Datensichtgerät  möglich.

Wählen  kann  nur,  wer  in das Wählerverzeichnis  eingetragen  ist oder  einen  Wahlschein  hat.

2. Wer  das Wählerverzeichnis  für unrichtig  oder  unvollständig  hält, kann

von Montag,  6. September  2ü21 bis spätestens  Freitag,  1 0. September  2ü21,  12.00  Uhr  im/in

der VerwaItungsgemeinschaft  Marktheidenfeld,  Petzoltstraße  21, 97828  Marktheidenfeld,  Zimmer
2, Erdgeschoss

Rathaus/Dienslslelle:  Anschrifi.  Zimmer-Nr

Einspruch  einlegen.  Der Einspruch  kann schrifflich  oder  durch Erklärung  zur Niederschrift  eingelegt
werden.

3. Wahlberechtigte,  die in das Wählerverzeichnis  eingetragen  sind, erhalten  bis spätestens  am 5. Sep-

tember  2021 eine Wahlbenachrichtigung  samt  Vordruck  für einen  Antrag  auf Erteilung  eines Wahl-

scheins.  Wer  keine  WahIbenachrichtigung  erhalten  hat, aber  glaubt,  wahlberechtigt  zu sein, muss Ein-

spruch  gegen  das Wählerverzeichnis  einlegen,  wenn  er nicht  Gefahrlaufen  will, dass  er sein Wahlrecht
nicht  ausüben  kann.

Wahlberechtigte,  die nur  auf  Antrag  in das Wählerverzeichnis  eingetragen  werden  und die bereits  einen
Wahlschein  mit Briefwahlunterlagen  beantragt  haben,  erhalten  keine  WahIbenachrichtigung.



Wer einen  Wahlschein  hat, kann an der Wahl im Wahlkreis  Wahlkreis  249 Main-Spessart

durch Stimmabgabe  in einem beliebigen  Wahlraum  (Wahlbezirk)  dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl

teilnehmen.

Einen Wahlschein  erhält  auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis  eingetragene  wahlberechtigte  Person.

Der Wahlschein  kann bis zum Freitag,  24. September  2021, 18 Uhr,

im/in der VerwaItungsgemeinschaft  Marktheidenfeld,  Petzoltstraße  21, 97828 Marktheidenfeld

Relhaus/Dienslslelle:  Anschrlfi.  Zimmer-Nt

schriftlich,  elektronisch  oder mündlich  (nicht  aber  telefonisch)  beantragt  werden.  Wer bei nachge-
wiesener  plötzlicher  Erkrankung  den Wahlraum  nicht oder  nur unter unzumutbaren  Schwierigkeiten
aufsuchen  kann, kann den Wahlschein  noch bis zum  Wahltag,  15 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht  in das Wählerverzeichnis  eingetragene  wahlberechtigte  Person, wenn
a) sienachweist,dasssieohneihrVerschuIdendieAntragsfristaufAufnahmeindasWähIerver-

zeichnis  nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung  (bis zum Sonntag,  5. September  2021 ) oder
die Einspruchsfrist  gegen das Wählerverzeichnis  nach § 22 Abs. I der Bundeswahlordnung
(bis zum Freitag, 10. September  2021 ) versäumt  hat,

b) ihrRechtaufTeiInahmeerstnachAbIaufderunterBuchst.a)genanntenFristenentstandenist,
c) ihr Wahlrecht  im Einspruchsverfahren  festgestellt  worden ist und die Gemeinde  von der Fest-

stellung  erst nach Abschluss  des WähIerverzeichnisses  erfahren  hat.

Der Wahlschein  kann in diesem Fall bei der in Nr. 5.1 bezeichneten  Stelle noch bis zum Wahltag,  15
Uhr, schriftlich,  elektronisch  oder mündlich (nicht  aber  telefonisch)  beantragt  werden.

Wer den Antrag  für  eine andere  Person  stellt,  muss durch Vorlage  einer schrifflichen  Vollmacht
nachweisen,  dass er dazu berechtigt  ist. Wahlberechtigtemit  Behinderungen  können sich bei der
Antragstellung  der Hilfe einer  anderen  Person bedienen.

Mit dem Wahlschein  erhält  die wahlberechtigte  Person zugleich
- einen amtlichen  Stimmzettel,
- einen amtlichen  blauen StimmzetteIumschIag,

- einenamtIichenrotenWahIbriefumschIagmitderAnschriff,andiederWahlbriefzuübersenden
ist, und

- ein Merkblatt  für die Briefwahl.

Wahlschein  und Briefwahlunterlagen  werden  übersandt  oder amtlich überbracht.  Versichert  eine wahl-

berechtigte  Person glaubhaft,  dass ihr der beantragte  Wahlschein  nicht zugegangen  ist, kann ihr bis

zum Tag vor der Wahl (Samstag,  25. September  202'1), 12 Uhr, ein neuer  Wahlschein  erteilt werden.

Wahlschein  und Briefwahlunterlagen  können auch durch die Wahlberechtigten  persönlich  abgeholt
werden. An andere  Personen  können  diese Unterlagen  nur ausgehändigt  werden,  wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme  der Unterlagen  durch Vorlage  einer  schriftlichen  Vollmacht  und einen amt-
lichen Ausweis  nachgewiesen  wird und die bevollmächtigte  Person nicht  mehr  als vier  Wahlberech-
tigte  vertritt;  dies hat sie der Gemeinde  vor Empfangnahme  der Unterlagen  schriftlich  zu versichern.

Eine wahlberechtigte  Person, die des Lesens unkundig  oder wegen  einer Behinderung  an der  Abgabe

ihrer Stirnme gehindert  ist, kann sich zur Stimmabgabe  der Hilfe einer anderen  Person bedienen. Die

Hilfsperson  muss das 16. Lebensjahr  vollendet  haben. Die Hilfeleistung  ist auf technische  Hilfe bei  der

Kundgabe  einer von der stimmberechtigten  Person selbst  getroffenen  und geäußerten  Wahlentschei-
dung beschränkt.  Unzulässig  ist eine Hilfeleistung,  die unter  missbräuchlicher  Einflussnahme
erFolgt, die selbstbestimmte  Willensbildung  oder  Entscheidung  der  stimmberechtigten  Person

ersetzt  oder  verändert  oder  wenn  ein Interessenkonflikt  der Hilfsperson  besteht.  Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung  der Kenntnisse  verpflichtet,  die sie bei der Hilfeleistung  von der Wahl einer

anderen  Person  erlangt  hat.



IO.  Bei der  Briefwahl  muss  der  Wahlbrief  mit dem Stimmzettel  und dem  Wahlschein  so rechtzeitig  an die

angegebene  Stelle  abgesendet  werden,  dass  der  Wahlbrief  dort  spätestens  am Wahltag  bis  18 Uhr

eingeht.

DerWahlbriefwird  innerhalb  der  Bundesrepublik  Deutscliland  ohne  besondere  Versendungsform  aus-

schließlich  von  der  Deutschen  Post  AG unentgeltlich  befördert.  Er kann auch  bei der auf dem

Wahlbrief  angegebenen  Stelle  abgegeben  werden.

VERWAlTUI'lGSGr-:MaNS[IUlFT 7MRKTHE1DENFEtD

Petxü!tsitoße 21

97828 MARKl'HEIDENFELD

Einladung  zur  Feuershow  auf  Burg  Rothenfels  am  18.  September

Vom  16.-19.  September  2021  treffen  sich  JongIier-Begeisterte  aus  ganz

Deutschland  auf  Burg  Rothenfels  um gemeinsam  ein unvergessliches  Gaukler-

Wochenende  zu verbringen.  Die  Tage  über  finden  Workshops  und  Jonglierspiele

statt,  in denen  die  Jugendlichen  und  jungen  Erwachsenen  ihre  neu  erlernten  Tricks

einander  weitergeben.  Höhepunkt  ist die  offene  Bühne  und Feuershow  am

Samstagabend  um 22 Uhr  im Innenhof,  zu der  die  Jugendlichen  herzlich  einladen.

Wir  freuen  uns  über  den Besuch  von  allen  Interessierten!

Phillip  Fuhrmann

Bildungsreferent

Leiter  des Bildungsbüros



Grundschule Hafenlohr 

An der Schule 1 

97840 Hafenlohr 
 

 

Tel.: 09391 3901      Fax: 09391 6156      E-Mail: schule.hafenlohr@t-online.de 

 

 
Schulbeginn an der GS Hafenlohr im Schuljahr 2021/2022 

 

 

An der GS Hafenlohr beginnt der Unterricht am Dienstag, 14.09.2021. 
 

Die 2. – 4. Klasse startet mit der 1. Stunde um 7:45 Uhr. 

Die Erstklässler werden am 1. Schultag um 9:00 Uhr in der Turnhalle mit maximal 2 Begleitpersonen 

empfangen. 
 

Die Schulleitung empfiehlt den Eltern der Schulanfänger, ihr Kind am ersten Schultag zur Schule zu 

begleiten, soweit dies möglich ist. Eine professionelle Fotografin wird im Klassenzimmer/Schulhaus von 

jedem Kind ein Einschulungsfoto aufnehmen, dass anschließend erworben werden kann. Die 

entsprechende Einverständniserklärung wird über Elternnachricht.de Anfang September zugesandt. 

 

Der Unterricht endet in der ersten Schulwoche am:  

  

- Dienstag, Mittwoch und Freitag um 11:00 Uhr, 

- Donnerstag endet der Unterricht entsprechend des Stundenplanes. 
 

 

Die Schulbusse fahren die Kinder nach dem Unterrichtsende in ihre Wohnorte. 

 

 

Der ökumenische Schulanfangsgottesdienst findet am Freitag, 17.09.2021 um 10:00 Uhr für alle 

Schülerinnen und Schüler in der Hafenlohrer Kirche statt. 
 

 

Für das Schuljahr 2021/22 wurde folgender Fahrplan für den Schulbus festgelegt: 
 

 

 

Fahrplan zur Volksschule Hafenlohr 
(Kinder aus Rothenfels, Bergrothenfels) 

 

07:17 Uhr Rothenfels Kirche 

07:18 Uhr Rothenfels Friedhof 

07:21 Uhr Bergrothenfels 

07:24 Uhr Hafenlohr Schule 
 

 

Fahrplan zur Volksschule Hafenlohr 
(Kinder aus Windheim) 

  

07:27 Uhr Windheim Dreschplatz 

07:29 Uhr Windheim Kirche 

07:32 Uhr Hafenlohr Schule 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  



Wir Kommunionkinder danken allen,
die an uns gedacht, uns beschenkt und
den Gottesdienst mitgestaltet haben!

Fabian Born

Leon Hammer
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G ARTENBAU  .!  LANDESPFLEGE
Kreisvetband  Main-Spessart  e.V

Qfüst,  das

Dann  machen  Sie  mit  bei

der  Aktion  der

Gartenbauvereine  des

Landkreises  Main-

Spessart.  Hier

bekommen  Sie  ein

gelbes  Band  mit  dem  Sie

ihren  Obstbaum

markieren  und  damit  zur

Ernte  freigeben  können.
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PRESSETEXT

Bäume frei rum Abernten

- Aktionl,Gelbes Band - Ernte erwünschf"im Landkreis Main-Spessart

Die Em(ezeitfürÄpfel und Bimen isi angebroehen tind wermii offenen Augen dureh die

Landsehafigeht, sieh( immer häufigerS(reuobstbäume die nichi abgeemtfüverden und

Obst, das aufoder ufüerden Bäumen verfautt. Das istsahade,lassen siehdocl'ileiehtaus

dem schmackhaflen Obsi verschiedenste Leckereien, ivie zum Beispiel Kuchen,

Marmeladen, Kompoiie und Säfte herstellen. Die Gründe, warum dasObstnichtgeemtei

viird, sind sehrverscfüeden. Häufig benöIigen die Bewirischafterkeine soleh großen fv1engen

oder können aus Altersgründen die Früehte nieh)mehremien. (lm bei d'iesei'i Fällen Abhilfe

zu schaffen, ruft der Kreisverband fürGartenbau und Landespflege Main-Spessartwieder

zum Mitmaehen ari derAkfion,Gelbes Band- Emte erivünseht' auf!

Die Idee selbst s!amml aus Baden-Württenföerg und iiiurde 2020 erstmals im Landkreis

Main-Spessartdurchgeführt.

Landkreisweit sollen Bäume miieinem gelben Markierungsband aus Papiergekennzeielii'iet

werden. Streuobstwiesen-Bexiiirtsehafier können fi'li(hilfe des,Gelben Bandes" före Bäume

kennzeiehnen untl so snzeigen, dass diese Bäumezum Aberntenfür ,lerle und Jeden

freigegeben sind.

Die Obst- und Gartenbauvereine des Landkreises sind die Ansprechpar!nervor Ori und

verteilen die Bänder an die Baumbesiter. die ihre Bäume füranderezur Emte freioeben

möehten.

Das,Gelbe Band" sollte gut sichföaram Stamm in einer Höhe von '1,50 bis 2,00m

angebraehIwerden.

Bei Rüekfragen wenden Sie sieh an den Kreisverband für Garlenbau und Landespflege in

Karls(adi (Tel. 09353i793 - 1865) oderan Ifiren ortl:efien Gartenbauverein.

Wenden  Sie  sich  an  Ihren  örtlichen  Gartenbauverein!



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verwaltungsgemeinschaft  
Marktheidenfeld 
 
 
 
 
 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 

Verwaltungsfachangestellten (VFA-K) oder einen 
Verwaltungsangestellten (BL I) mit Fachprüfung I  

 oder vergleichbarer Ausbildung 
 als Sachbearbeiter (m/w/d) für das Bauamt in Vollzeit 

 
Ihr Aufgabenbereich umfasst insbesondere 

 Betreuung gemeindlicher Tiefbaumaßnahmen einschließlich der Förderanträge 
(Bauherrnaufgaben) 

 verwaltungsmäßige Begleitung der Vergabeverfahren  
 Mitarbeit im Beitragswesen (Herstellungsbeiträge, Erschließungsbeiträge) 
 Satzungsvollzug EWS/WAS 
 Konzessionsverträge 

 
Ihr Profil 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten/in (VFA-K) 
oder Verwaltungsangestellte/r (BL I) mit Fachprüfung I oder vergleichbarer Ausbildung 

 fundierte Fach- und Rechtskenntnisse in den oben genannten Aufgabenbereichen, wären wünschenswert 
 sorgfältige Arbeitsweise, Eigeninitiative 
 kundenorientiertes Handeln und eine gute Kommunikationsfähigkeit 
 Bereitschaft zur Wahrnehmung von Terminen auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten  
 gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, Session usw.) 

 
Unsere Leistungen 

 ein interessantes und anspruchsvolles Aufgabengebiet in einem aufgeschlossenen kollegialen Umfeld 
 eine unbefristete Anstellung in Vollzeit 
 gleitende Arbeitszeit sowie die üblichen Sozialleistungen des Öffentlichen Dienstes 
 gute Fortbildungsmöglichkeiten 
 die Einstellung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Qualifikation und bisherigen beruflichen 

Erfahrungen nach dem TVöD 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 
Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis 13.09.2021 bevorzugt  
per E-Mail an GL@VGem-Marktheidenfeld.de oder per Post an die Verwaltungsgemeinschaft Marktheidenfeld, 
Fachbereich 1 – Personal, Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld. Bewerbungen per E-Mail bitten wir als 
Gesamtdatei (PDF) mit einer max. Größe von 10 MB an uns zu senden. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Geschäftsstellenleiter, Herr Fuchs  
(Tel. 09391 6007-210) gerne zur Verfügung. 
 
 
Zustimmung:  
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass nicht in elektronischer Form eingehende Bewerbungen nicht 
zurückgesandt, sondern nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechend vernichtet werden.  
Wir bitten Sie daher, die Bewerbungsunterlagen entweder elektronisch oder in Kopie einzureichen.  
Mit der Einsendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erteilen Sie uns die Zustimmung, dass wir diese einbehalten oder 
inhaltliche Kopien fertigen dürfen. Nach Abschluss des Verfahrens werden die personenbezogenen 
Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) vernichtet.  





 
ARZT- UND APOTHEKENDIENST 
 
Sonntagsdienst der Ärzte 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern kümmert sich in den Fällen um Ihre ärztliche 
Versorgung, in denen Sie normalerweise Ihren behandelnden Arzt in der Praxis aufsuchen oder 
einen Hausbesuch benötigen würden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst Bayern ist außerhalb 
der Sprechzeiten der Arztpraxen bayernweit erreichbar unter der Telefonnummer: 116 117. 
Bei schweren, lebensbedrohlichen Notfällen informieren Sie bitte direkt die bayerische 
Rettungsleitstelle unter der Telefonnummer: 112. 
 
Sonntagsdienst der Apotheken 
TAG Datum Apotheken 

Samstag 28.08.2021 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Sonntag 29.08.2021 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 

Mittwoch 01.09.2021 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Freitag 03.09.2021 Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim 

Samstag 04.09.2021 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 05.09.2021 Triefenstein-Apotheke, Lengfurt 

Mittwoch 08.09.2021 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Freitag 10.09.2021 Schaefer`s Apotheke, Wertheim 

Samstag 11.09.2021 Bären-Apotheke, Bestenheid 

Sonntag 12.09.2021 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 15.09.2021 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 
Freitag 17.09.2021 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 
Samstag 18.09.2021 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 
Sonntag 19.09.2021 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Mittwoch 22.09.2021 Bären-Apotheke, Bestenheid 

Freitag 24.09.2021 Hof-Apotheke, Wertheim 

Samstag 25.09.2021 Schaefer`s Apotheke, Kreuzwertheim 

Sonntag 26.09.2021 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 29.09.2021 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Freitag 01.10.2021 Main-Tauber-Apotheke, Wertheim 

Samstag 02.10.2021 Schaefer`s Apotheke, Wertheim 
Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 
Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5,  Tel. 09394/718 
Bären-Apotheke Bestenheid, Leonhard-Karl-Str. 3, Wertheim Tel. 09342/5100 
Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/7860  
Easy-Apotheke, Georg-Mayr-Str. 15a, 97828 Marktheidenfeld Tel. 09391/9088844 
Hof-Apotheke, Eichelgasse 1, Wertheim    Tel. 09342/914510 
Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31,  Tel. 09391/98990 
Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr.2    Tel. 09352/2505 
Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5,  Tel. 09391/98190 
Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A  Tel. 09342/1830 
Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstraße 10    Tel. 09352/87730 
Schaefer`s Apotheke, Obere Pfarrgasse 26, Kreuzwertheim  Tel. 09342/21999 
Schaefer`s Apotheke, Bahnhofstr. 23, Wertheim   Tel. 09342/9177300 
Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21,  Tel. 09391/3520 bzw. 6820 
Schloß-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2 Tel. 09369/99199 
Triefenstein-Apotheke, Triefenstein-Lengfurt, Homburger Str. 11c Tel. 09395/251 
Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 
Sonntagsdienst der Zahnärzte 
Der aktuelle Zahnarzt-Notfalldienst kann der Homepage der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns 
entnommen werden unter: www.kzvb.de oder www.zbv-ufr.de. 
 




